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1 Vertragsumfang und Gültigkeit
Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer 
schriftlich und firmengemäß gezeichnet werden und verpflichten nur in dem in der 
Auftragsbestätigung angegebenem Umfang. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden fur̈ 
das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. 
Angebote sind grundsätzlich freibleibend.

2 Leistung und Prüfung

2.1

Gegenstand eines Auftrages kann sein:

• IT-Consulting
• Ausarbeitung von Konzepten
• Machbarkeits-Überprüfung von IT-Projekten
• Global- und Detailanalysen
• Erstellung von Individualanwendungen
• Lieferung von Software-Bibliotheken und Standard-Software
• Erwerb von Nutzungsberechtigungen fur Softwareproduktë
• Erwerb von Werknutzungsbewilligungen
• Mitwirkung bei der Inbetriebnahme (Umstellungsunterstutzung)̈
• Telefonische Beratung
• Programmwartung
• Erstellung von Programmträgern
• Domainregistrierung
• Zurverfügungstellung von Internetdiensten
• Erbringung von Webdesign-Dienstleistungen
• Abhaltung von Seminaren, Schulungen und Programmen aus dem IT-Bereich
• Erarbeitung von Online-Marketing-Kampagnen
• Umsetzung von Online-Marketing-Maßnahmen
• Abwicklung und Betreuung von Online-Marketing-Kampagnen
• Sonstige Dienstleistungen

2.2

Die Ausarbeitung individueller Konzepte, Programme und Webanwendungen erfolgt nach Art und 
Umfang der vom Auftraggeber vollständig zur Verfugung gestellten bindenden Informationen,̈  
Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu zählen auch praxisgerechte Testdaten sowie Testmöglichkeiten in 
ausreichendem Ausmaß, die der Auftraggeber zeitgerecht, in der Normalarbeitszeit und auf seine 
Kosten zur Verfugung stellt. Wird vom Auftraggeber bereits auf der zum Test zur Verfugung̈ ̈  
gestellten Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt die Verantwortung fur die Sicherung der̈  
Echtdaten beim Auftraggeber.
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2.3

Grundlage fur die Erstellung von Individualanwendungen ist die schriftlichë  
Leistungsbeschreibung, die der Auftragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund der ihm zur 
Verfugung gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber zur̈  
Verfugung stellt. Diese Leistungsbeschreibung ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit und̈  
Vollständigkeit zu uberprufen und mit seinem Zustimmungsvermerk zu versehen. Später̈ ̈  
auftretende Änderungswunsche können zu gesonderten Termin- und Preisvereinbarungen fuhren.̈ ̈

2.4

Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedurfen fur das jeweils betroffenë ̈  
Programmpaket einer Programmabnahme spätestens vier Wochen ab Lieferung durch den 
Auftraggeber. Diese wird in einem Protokoll vom Auftraggeber bestätigt. (Prufung auf Richtigkeiẗ  
und Vollständigkeit anhand der vom Auftragnehmer akzeptierten Leistungsbeschreibung mittels der 
unter Pkt. 2.2 angefuhrten zur Verfugung gestellten Testdaten). Lässt der Auftraggeber den̈ ̈  
Zeitraum von vier Wochen ohne Programmabnahme verstreichen, so gilt die gelieferte Software mit 
dem Enddatum des genannten Zeitraumes als abgenommen. Bei Einsatz der Software im 
Echtbetrieb durch den Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als abgenommen. Etwa auftretende 
Mängel, das sind Abweichungen von der schriftlich vereinbarten Leistungsbeschreibung, sind vom 
Auftraggeber ausreichend dokumentiert dem Auftragnehmer zu melden, der um raschest mögliche 
Mängelbehebung bemuht ist. Liegen schriftlich gemeldete, wesentliche Mängel vor, das heißt, dass̈  
der Echtbetrieb nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann, so ist nach Mängelbehebung eine 
neuerliche Abnahme erforderlich. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Abnahme von Software 
wegen unwesentlicher Mängel abzulehnen.

2.5

Bei Bestellung von Software-Bibliotheken und Standard-Software bestätigt der Auftraggeber mit 
der Bestellung die Kenntnis des Leistungsumfanges der bestellten Programme.

2.6

Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausfuhrung des Auftrages gemäß̈  
Leistungsbeschreibung tatsächlich oder juristisch unmöglich ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
dies dem Auftraggeber sofort anzuzeigen. Ändert der Auftraggeber die Leistungsbeschreibung nicht 
dahingehend bzw. schafft die Voraussetzung, dass eine Ausfuhrung möglich wird, kann der̈  
Auftragnehmer die Ausfuhrung ablehnen. Ist die Unmöglichkeit der Ausfuhrung die Folge eines̈ ̈  
Versäumnisses des Auftraggebers oder einer nachträglichen Änderung der Leistungsbeschreibung 
durch den Auftraggeber, ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftrag zuruckzutreten. Die bis̈  
dahin fur die Tätigkeit des Auftragnehmers angefallenen Kosten und Spesen sowie allfälligë  
Abbaukosten sind vom Auftraggeber zu ersetzen.

2.7

Ein Versand von Programmträgern, Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen erfolgt auf 
Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Daruber hinaus vom Auftraggeber gewunschte Schulung und̈ ̈  
Erklärungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch des 
Auftraggebers.
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3 Preise, Steuern und Gebühren

3.1

Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur fur den vorliegenden Auftrag.̈  
Die genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. - stelle des Auftragnehmers. Die Kosten 
von Programmträgern (z.B. DVD’s , CD’s, Magnetbänder, Magnetplatten, Floppy Disks, Streamer 
Tapes, Magnetbandkassetten usw.) sowie allfällige Vertragsgebuhren werden gesondert in̈  
Rechnung gestellt.

3.2

Bei Software-Bibliotheken und Standard-Software gelten die am Tag der Lieferung gultigen̈  
Listenpreise. Bei allen anderen Dienstleistungen (Organisationsberatung, Programmierung, 
Einschulung, Umstellungsunterstutzung, telefonische Beratung usw.) wird der Arbeitsaufwand zü  
den am Tag der Leistungserbringung gultigen Sätzen verrechnet. Abweichungen von einem dem̈  
Vertragspreis zugrundeliegenden Zeitaufwand, der nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, wird 
nach tatsächlichem Anfall berechnet.

3.3

Die Kosten fur Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden dem Auftraggeber gesondert nach den̈  
jeweils gultigen Sätzen in Rechnung gestellt. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit.̈

4 Liefertermin

4.1

Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfullung (Fertigstellung) möglichsẗ  
genau einzuhalten.

4.2

Die angestrebten Erfullungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn der Auftraggeber̈  
zu den vom Auftragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigen Arbeiten und Unterlagen 
vollständig, insbesondere die von ihm akzeptierte Leistungsbeschreibung lt. Pkt. 2.3 zur Verfugung̈  
stellt und seiner Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen Ausmaß nachkommt. 
Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, unvollständige oder nachträglich 
geänderte Angaben und Informationen bzw. zur Verfugung gestellte Unterlagen entstehen, sind̈  
vom Auftragnehmer nicht zu vertreten und können nicht zum Verzug des Auftragnehmers fuhren.̈  
Daraus resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber.

4.3

Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Software-Module umfassen, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, Teillieferungen durchzufuhren bzw. Teilrechnungen zu legen.̈
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5 Zahlung

5.1

Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind prompt ab 
Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar, sofern einzelvertraglich 
(Auftrag/Bestellung) nicht anders vereinbart. Fur Teilrechnungen gelten die fur den Gesamtauftrag̈ ̈  
festgelegten Zahlungsbedingungen analog, sofern einzelvertraglich (Auftrag/Bestellung) nicht 
anders vereinbart. Die Vereinbarung einer Anzahlung oder/und von Teilabrechnungen bewirkt, dass 
das bestehende Zurückbehaltungsrecht bis zur vollständig erbrachten Leistung insbesondere auch 
bei Mängeln de facto eingeschräntk bzw. die Fälligkeit vorverlegt wird.

5.2

Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder Schulungen, Realisierungen in 
Teilschritten) umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit 
oder Leistung Rechnung zu legen.

5.3

Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung fur dië  
Durchfuhrung der Lieferung bzw. Vertragserfullung durch den Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung̈ ̈  
der vereinbarten Zahlungen berechtigen den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen 
und vom Vertrag zuruckzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind̈  
vom Auftraggeber zu tragen.

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in der Höhe von 8% über dem aktuell gültigen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbanken verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei 
Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und 
ubergebene Akzepte fällig zu stellen.̈

5.4

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, 
Garantie- oder Gewährleistungsanspruchen oder Bemängelungen zuruck zu halten.̈ ̈

6  Aufrechnungsverbot
Handelt es sich um kein Verbrauchergeschäft, ist eine Aufrechnung gegen Ansprüche des 
Auftragnehmers mit Gegenforderungen welcher Art auch immer, ausgeschlossen.

7 Urheberrecht und Nutzung

7.1

Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, Dokumentationen etc.) stehen 
dem Auftragnehmer bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auftraggeber erhält ausschließlich das 
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Recht, die Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen Zwecken, 
nur fur die im Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß der erworbenen Anzahl Lizenzen fur̈ ̈  
die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden.

Durch den gegenständlichen Vertrag wird lediglich eine Werknutzungsbewilligung erworben. Eine 
Verbreitung durch den Auftraggeber ist gemäß Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen. Durch die 
Mitwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung der Software werden keine Rechte uber die im̈  
gegenständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung der Urheberrechte des 
Auftragnehmers zieht Schadenersatzanspruche nach sich, wobei in einem solchen Fall vollë  
Genugtuung zu leisten ist.

7.2

Die Anfertigung von Kopien fur Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber unter̈  
der Bedingung gestattet, dass in der Software kein ausdruckliches Verbot des Lizenzgebers oder̈  
Dritter enthalten ist, und dass sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese Kopien 
unverändert mit ubertragen werden.̈

7.3

Sollte fur die Herstellung von Interoperabilität der gegenständlichen Software die Offenlegung von̈  
Schnittstellen erforderlich sein, ist dies vom Auftraggeber gegen Kostenvergutung beim̈  
Auftragnehmer zu beauftragen. Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach und erfolgt 
eine Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließlich zur 
Herstellung der Interoperabilität zu verwenden. Missbrauch hat Schadenersatz zur Folge.

8 Kennzeichnung
Der Auftragnehmer ist berechtigt, innerhalb erstellter Programme und auf erstellten Internet-Seiten 
auf sich und allenfalls auf weitere beteiligte Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Auftraggeber 
dafür ein Entgeltanspruch zusteht. Der Auftragnehmer ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, 
schriftlichen Widerspruches des Auftraggebers dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und 
insbesondere auf seiner Internet-Website mit Namen und Firmenlogo auf die zum Auftraggeber 
bestehende Geschäftsbeziehung hinzuweisen.

9 Rücktrittsrecht

9.1

Fur den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden oder̈  
rechtswidrigem Handeln des Auftragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels 
eingeschriebenen Briefes vom betreffenden Auftrag zuruckzutreten, wenn auch innerhalb der̈  
angemessenen Nachfrist die vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht wird und 
den Auftraggeber daran kein Verschulden trifft.

9.2

Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonstige 
Umstände, die außerhalb der Einflussmöglichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden den 
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Auftragnehmer von der Lieferverpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung der 
vereinbarten Lieferzeit.

9.3

Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers 
möglich. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat er das Recht, neben den 
erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebuhr in der Höhe von 30% des nocḧ  
nicht abgerechneten Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen.

10 Gewährleistung, Wartung, Änderungen

10.1

Mängelrugen sind nur gultig, wenn sie reproduzierbare Mängel betreffen und wenn sie innerhalb̈ ̈  
von 4 Wochen nach Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. bei Individualsoftware nach 
Programmabnahme gemäß Pkt. 2.4 schriftlich dokumentiert erfolgen. Gewährleistungsansprüche 
werden nach der Wahl des Auftragnehmers primär durch Verbesserung oder Preisminderung erfüllt. 
Bei Mändeln, deren Behebung oder Verbesserung einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen 
würde, gewährt der Auftragnehmer eine angemessene Preisminderung, lediglich bei unbehebbaren, 
nicht bloß geringfügigen Mängeln steht dem Kunden ein Wandlungsrecht zu. Im Falle der 
Wandlung hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur Untersuchung und Mängelbehebung 
erforderlichen Maßnahmen zu ermöglichen.

Die Vermutung der Mangelhaftigkeit gem. § 924 ABGB gilt als ausgeschlossen.

Die Beweislast dafür, dass der Mangel bereits zum Übergabezeitpunkt vorhanden war, trägt immer 
der Auftraggeber.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, bei unbeweglichen Sachen 1 Jahr ab Lieferung. 
Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche ist in jedem Fall eine unverzügliche Mängelrüge, 
sowie eine unverzügliche Untersuchung bzw. Prüfung der vereinbarten Leistung oder Software bei 
Installation beim Auftraggeber.

10.2

Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbarten Leistung aufgrund 
organisatorischer und programmtechnischer Mängel, welche vom Auftragnehmer zu vertreten sind, 
als notwendig erweisen, werden kostenlos vom Auftragnehmer durchgefuhrt.̈

10.3

Kosten fur Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, die vom̈  
Auftraggeber zu vertreten sind sowie sonstige Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden 
vom Auftragnehmer gegen Berechnung durchgefuhrt. Dies gilt auch fur die Behebung von̈ ̈  
Mängeln, wenn Programmänderungen, Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftraggeber 
selbst oder von dritter Seite vorgenommen worden sind.
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10.4

Ferner ubernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr fur Fehler, Störungen oder Schäden, die auf̈ ̈  
unsachgemäße Bedienung, geänderter Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und Parameter, 
Verwendung ungeeigneter Organisationsmittel und Datenträger, soweit solche vorgeschrieben sind, 
anormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den Installations- und 
Lagerbedingungen) sowie auf Transportschäden zuruckzufuhren sind.̈ ̈

10.5

Fur Programme, die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. Dritte nachträglicḧ  
verändert werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch den Auftragnehmer.

10.6

Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits bestehender Programme ist, 
bezieht sich die Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung fur das̈  
ursprungliche Programm lebt dadurch nicht wieder auf.̈

11 Haftung
Abgesehen von Personenschäden haften wir nur, wenn uns vom Geschädigten grobe Fahrlässigkeit 
nachgewisen wird. Die Haftung aus dem Titel des Schadenersatzes verjährt in 6 Monaten ab 
Kenntnis von Schaden und Schädiger, jedenfalls in 10 Jahren ab dem Datum der 
Leistungserbringung. Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten 
Ersparnissen, Zinsenverlusten und von Schäden aus Anspruchen Dritter gegen den Auftragnehmer̈  
ist in jedem Fall, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

12 Loyalität
Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung und 
Beschäftigung, auch uber Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Aufträge gearbeiteẗ  
haben, des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vertrages und 12 Monate nach 
Beendigung des Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende Vertragspartner ist verpflichtet, 
pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen.

13 Datenschutz, Geheimhaltung

13.1

Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §15 des 
Datenschutzgesetzes einzuhalten.

13.2

Der Kunde erteilt seine jederzeit widerrufliche Zustimmung dazu, dass Verkehrsdaten zum Zwecke 
der Vermarktung von Internetdiensten des Auftragnehmers, insbesondere zur Weiterentwicklung, 
Bedarfsanalyse, Planung der Infrastruktur und der Verbesserung von Lösungsvorschlägen 
verwendet werden durfen. Der Kunde erklärt sich einverstanden, vom Auftragnehmer Werbung und̈  
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Informationen betreffend Produkte und Leistungen des Auftragnehmers sowie Geschäftspartnern 
des Auftragnehmers in angemessenem Umfang per E-Mail zu erhalten. Dabei bleiben die Daten des 
Kunden einschließlich seines Namens und seiner E-Mail-Adresse ausschließlich beim 
Auftragnemer. Der Kunde kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Der 
Auftragnehmer wird dem Kunden in jeder Werbe-E-Mail die Möglichkeit einräumen, den Empfang 
weiterer Nachrichten abzulehnen.

14 Besondere Bestimmungen bei der Zurverfügungstellung 
von Internetdiensten

14.1

Die Bereitstellung von Internetdiensten erfolgt, sofern im jeweiligen Auftragsformular oder in der 
Auftragsbestätigung nicht anderes vereinbart wurde, innerhalb von 40 Werktagen nach 
Vertragsannahme durch den Auftragnehmer bzw. 40 Werktagen nach dem Zeitpunkt, wo der 
Auftraggeber alle ihm obliegenden technischen und sonstigen Voraussetzungen geschaffen hat (kurz 
"Bereitstellungstermin"). Wird der Bereitstellungstermin aus Gründen, die vom Auftragnehmer zu 
vertreten sind, nicht eingehalten, verpflichtet sich der Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine 
Gutschrift in der Höhe von EUR 15,-- exkl. USt pro Woche der Überschreitung des 
Bereitstellungstermines zu gewähren, wenn der Bereitstellungstermin um mehr als 40 Werktage 
überschritten wird. Dies gilt nicht, wenn die Nichteinhaltung des Bereitstellungstermines auf 
Verzögerungen bei Leistungen durch Dritte, die nicht Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers sind, 
zurückzuführen ist. Jedenfalls ist darüber hinausgehender Schadenersatz ausgeschlossen.

14.2

Störungen von Internetdiensten, welche vom Auftragnemer zu verantworten sind, werden spätestens 
innerhalb von zwei Wochen ausschließlich an Werktagen in der Zeit zwischen 9.00 und 17.00 Uhr 
behoben. Bei Überschreitung dieser Frist gilt Pkt 14.1 sinngemäß. Der Auftraggeber hat den 
Auftragnehmer bei der Lokalisierung des Störungs- und Fehlerortes im Rahmen seiner 
Möglichkeiten zu unterstützen und den Auftragnehmer oder von ihr beauftragten Dritten jederzeit 
zur Ermöglichung der Störungsbehebung den nötigen Zutritt zu gewähren. Wird der Auftragnehmer 
bzw ein von ihr beauftragter Dritte zu einer Störungsbehebung gerufen und wird festgestellt, dass 
keine Störung bei der Bereitstellung der vertraglich vereinbarten Dienste vorliegt bzw die Störung 
vom Auftraggeber zu vertreten ist, hat der Auftraggeber jeden dem Auftragnehmer dadurch 
entstandenen Aufwand zu ersetzen. Die Kosten für Fahrt, Aufenthalt und Wegzeit für die mit der 
Dienstleistung beauftragten Personen des Auftragnehmers sind jedenfalls zu ersetzten.

14.3

Der Auftragnehmer betreibt die angebotenen Dienste und erbringt seine Leistungen unter dem 
Gesichtspunkt höchstmöglicher Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Aus technischen 
Gründen ist es jedoch nicht möglich, dass diese Dienste ohne Unterbrechung zugänglich sind, dass 
die gewünschten Verbindungen immer hergestellt werden können, oder dass gespeicherte Daten 
unter allen Gegebenheiten erhalten bleiben. Insbesondere kann aus technischen Gründen nicht 
gewährleistet werden, dass E-Mails auch ankommen oder diesbezügliche Fehlermeldungen 
verschickt werden. Insbesondere auf Grund von (vom Auftragnehmer oder vom Auftraggeber 
eingerichteten) Spam-Filtern, Virenfiltern, etc. kann die Zustellung von E-Mails verhindert werden. 
Der Auftragnehmer übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die sonstigen Haftungsausschlüsse bzw. 
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Beschränkungen bleiben unberührt. Der Auftragnehmer behält sich vorübergehende 
Einschränkungen wegen eigener Kapazitätsgrenzen vor, sofern sie dem Auftraggebern zumutbar 
sind, insbonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und auf Gründen beruhen, die 
vom Willen des Auftragnehmers unabhängig sind. Bei Störungen der vom Auftragnehmer 
angbotenen Dienste ist dieser nach ordnungsgemäßer, diesen AGB entsprechenden Anzeige durch 
den Auftraggeber verpflichtet, diese binnen 14 Tagen in der Werkzeit zwischen 9.00 und 17.00 Uhr 
zu beheben. Bei höherer Gewalt, Streiks, Einschränkungen der Leistungen anderer Netzbetreiber 
oder bei Reparatur- und Wartungsarbeiten kann es zu Einschränkungen oder Unterbrechungen bei 
der Zurverfügungstellung der Internetdienstleistungen kommen. Der Auftragnehmer haftet für 
derartige Ausfälle nicht. Im Fall von unzumutbar (länger als 14 Tage) langen Unterbrechungen oder 
unzumutbaren Einschränkungen bleibt das Recht des Auftraggebers auf Vertragsauflösung aus 
wichtigem Grund unberührt. Der Auftragnehmer übernimmt keine wie immer geartete Haftung für 
Inhalte, die über das Internet transportiert werden, werden sollen oder zugänglich sind. Es wird 
keine Haftung für Datenverluste übernommen.

14.4

Weiters haftet der Auftragnehmer nicht für vom Auftraggeber abgefragte Daten aus dem Internet 
oder für von ihm erhaltene E-Mails (und zwar auch nicht für enthaltene Viren) sowie für Leistungen 
dritter Diensteanbieter, und zwar auch dann nicht, wenn der Auftraggeber den Zugang zu diesen 
über einen Link von der Homepage des Auftragnehmers oder über eine Information durch den 
Auftragnehmer erhält. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass die Nutzung des Internet mit 
Unsicherheiten verbunden ist (zB. Viren, trojanische Pferde, Angriffe von Hackern, Einbrüche in 
WLAN-Systeme, Password-Fishing etc.). Der Auftragnehmer übernimmt dafür keine Haftung. 
Schäden und Aufwendungen, die dadurch entstehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers.

14.5

Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden und Aufwendungen, die der Auftraggeber auf Grund 
der Nichtbeachtung des Vertrages und seiner Bestandteile, insbesondere dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, oder durch widmungswidrige Verwendung verursacht hat.

14.6

Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine Passwörter geheim zu halten. Er haftet für Schäden, die 
durch mangelhafte Geheimhaltung der Passwörter durch den Auftraggeber oder durch Weitergabe 
an Dritte entstehen. Der Auftraggeber haftet für alle Entgeltforderungen aus 
Kommunikationsdienstleistungen sowie sonstige Ansprüche aus Kommunikationsdienstleistungen, 
die aus der Nutzung seines Anschlusses bzw. seiner Zugangsdaten (auch durch Dritte) resultieren, 
sofern die missbräuchliche Nutzung nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist. Weitergehende 
Schadenersatzansprüche und allfällige sonstige Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt.

14.7

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die vertraglichen Leistungen in keiner Weise zu gebrauchen, die 
zur Beeinträchtigung Dritter führt, bzw. für den Auftragnehmer oder andere Rechner sicherheits- 
oder betriebsgefährdend ist. Verboten sind demnach insbesondere Spamming (aggressives Direct-
Mailing via E-Mail) oder jede Benutzung des Dienstes zur Übertragung von Drohungen, 
Obszönitäten, Belästigungen oder zur Schädigung anderer Internet-Teilnehmer. Der Auftraggeber 
verpflichtet sich zur Verwendung geeigneter und ausreichend sicherer technischer Einrichtungen 
und Einstellungen. Entstehen für den Auftragnehmer oder für Dritte Schwierigkeiten auf Grund 
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unsicherer technischer Einrichtungen des Auftraggebers (zB fehlerhafte Scripte am Webserver), ist 
der Auftraggeber zur Schad- und Klagloshaltung verpflichtet; weiters ist der Auftragnehmer zur 
sofortigen Sperre des Auftraggebers bzw. zum Ergreifen sonstiger geeigneter Maßnahmen 
berechtigt (zB Sperre einzelner Dienste). Der Auftragnehmer wird sich bemühen, das jeweils 
gelindeste Mittel anzuwenden. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über die getroffene 
Maßnahme und deren Grund unverzüglich informieren.

14.8

Der Auftraggeber verpflichtet sich, sämtliche Rechtsvorschriften zu beachten und gegenüber dem 
Auftragnehmer die alleinige Verantwortung für die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften zu 
übernehmen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer vollständig schad- und klaglos 
zu halten, falls letztere wegen vom Auftraggeber in den Verkehr gebrachten Inhalten zivil- oder 
strafrechtlich, gerichtlich oder außergerichtlich, berechtigterweise in Anspruch genommen wird. 
Wird der Auftragnehmer in Anspruch genommen, so steht dem Auftragnehmer allein die 
Entscheidung zu, wie er reagiert (Streiteinlassung, Vergleich etc); der Auftraggeber kann diesfalls 
nicht den Einwand unzureichender Rechtsverteidigung erheben.

14.9

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer von jeglicher Störung oder Unterbrechung 
von Telekommunikationsdiensten unverzüglich zu informieren, um den Auftragnehmer die 
Problembehebung zu ermöglichen, bevor er andere Firmen mit einer Problembehebung beauftragt. 
Verletzt der Auftraggeber diese Verständigungspflicht, übernimmt der Auftragnehmer für Schäden 
und Aufwendungen, die aus der unterlassenen Verständigung resultieren (zB Kosten einer vom 
Auftraggeber unnötigerweise beauftragten Fremdfirma), keine Haftung.

15 Vertragsdauer und Kündigung von Internetdiensten; Sperre 
von Internetdiensten

15.1

Zwischen den Vertragspartnern abgeschlossene Verträge über den Bezug der 
vertragsgegenständlichen Leistungen sind auf unbestimmte Zeit oder die in den 
Einzelvereinbarungen (Auftrag/Bestellung) vereinbarte bestimmte Zeit abgeschlossen. Die 
Mindestvertragsdauer für auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Verträge beträgt 12 Monate. Vor 
Ablauf der Mindestvertragsdauer ist das Wirksamwerden einer ordentlichen Kündigung 
ausgeschlossen. Die Mindestvertragsdauer beginnt mit Ablauf des Tages, an dem die Leistung 
betriebsfähig bereitgestellt wurde, frühestens jedoch mit Abschluss einer die Mindestvertragsdauer 
vorsehenden Vereinbarung. Bei auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Verträgen verlängert sich das 
Vertragsverhältnis automatisch jeweils um die ursprüngliche Vertragsdauer, sofern sie nicht von 
einem Teil durch schriftliche Kündigung unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist 
aufgekündigt werden. Alle geschlossenen Verträge sind unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist zum Monatsletzten vor Ablauf der Mindestvertragsdauer bzw der entsprechend 
verlängerten Vertragsdauer schriftlich kündbar. Eine Änderung der Mindestvertragsdauer kann mit 
dem Auftragnehmer schriftlich vereinbart werden, allerdings muss der Auftraggeber diese im Falle 
einer Kündigung nachweisen.
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15.2

Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine ist wesentliche Bedingung für die Durchführung 
der Leistungen durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist daher, nach erfolgloser Mahnung 
auf schriftlichem oder elektronischem Wege, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen und 
Androhung der Diensteunterbrechung oder Vertragsauflösung nach ihrem Ermessen zur 
Dienstunterbrechung oder zur Auflösung des Dauerschuldverhältnisses mit sofortiger Wirkung, 
berechtigt.

15.3

Als wichtiger Grund für die Vertragsauflösung gelten neben dem Zahlungsverzug die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens über den Kunden oder die Abweisung eines solchen mangels 
kostendeckenden Vermögens; die Beantragung eines außergerichtlichen Ausgleichsversuches; die 
Anhängigkeit von zumindest zwei Exekutionsverfahren von Gläubigern des Kunden; die Einleitung 
eines Liquidationsverfahrens oder der Verdacht des Missbrauchs des Kommunikationsdienstes; 
beim Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche Auflagen oder vertragliche 
Bestimmungen; weiters auch, wenn der Kunde entgegen der ausdrücklichen Vereinbarung im 
Einzelvertrag (Auftrag/Bestellung) Einzelplatzaccounts mehrfach nutzt oder nutzen lässt; wenn er 
einen überproportionalen Datentransfer verursacht; wenn er gegen die "Netiquette" und die 
allgemein akzeptierten Standards der Netzbenutzung verstößt; bei Spamming oder bei Nutzung 
unsicherer technischer Einrichtungen i.S.v. Pkt 14.7 des Auftragnehmers kann nach eigenem 
Ermessen nicht nur mit Vertragsauflösung, sondern statt dessen auch mit Diensteunterbrechung 
vorgehen. Der Auftragnehmer ist weiters bei Verdacht von Verstößen nicht nur zur gänzlichen, 
sondern auch zur bloß teilweisen Sperre berechtigt. Insbesondere kann der Auftragnehmer bei 
Rechtsverletzungen die auf gehosteten Websites gespeicherte Information entfernen oder den 
Zugang zu ihr sperren. Der Auftragnehmer wird nach Ermessen das jeweils gelindeste Mittel 
anzuwenden. Der Auftragnehmer wird den Kunden über die getroffenen Maßnahmen und über 
deren Grund unverzüglich informieren. Das Recht auf außerordentliche Vertragsauflösung durch 
den Auftragnehmer aus wichtigem Grund bleibt jedenfalls unberührt.

15.4

Sämtliche Fälle sofortiger Vertragsauflösung, der Dienstunterbrechung bzw. Dienstabschaltung, die 
aus einem Grund, welcher der Sphäre des Kunden zuzurechnen ist, erfolgen, lassen den Anspruch 
des Auftragnehmers auf das Entgelt für die vertraglich vorgesehene Vertragsdauer bis zum nächsten 
Kündigungstermin und auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen unberührt. Eine vom 
Kunden zu vertretende Sperre der Leistungserbringung wird mit EUR 30,-- vergebührt; darüber 
hinausgehende Schadenersatzansprüche des Auftragnehmers bleiben vorbehalten. Überhaupt kann 
stets, wenn die fristgerechte Zahlung von Entgeltforderungen des Auftragnehmers gefährdet 
erscheint, die weitere Leistungserbringung von einer angemessenen Sicherheitsleistung oder 
Vorauszahlung abhängig gemacht werden; dies ist insbesondere auch dann der Fall, wenn gegen den 
Kunden bereits wegen Zahlungsverzugs mit Sperre des Anschlusses vorgegangen werden musste, 
sowie in allen Fällen, der Auftragnehmer zu einer vorzeitigen Vertragsauflösung gem. Pkt. 15.2 und 
15.3 berechtigen würden.

15.5

Der Kunde wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass bei Beendigung des Vertragsverhältnisses, aus 
welchem Grund auch immer, der Auftragnehmer zur Fortsetzung der vereinbarten Dienstleistung 
nicht mehr verpflichtet ist. Er ist daher zum Löschen gespeicherter oder abrufbereit gehaltener 
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Inhaltsdaten berechtigt. Der rechtzeitige Abruf, die Speicherung und Sicherung solcher Inhaltsdaten 
vor Beendigung des Vertragsverhältnisses liegt daher in der alleinigen Verantwortung des Kunden. 
Aus der Löschung kann der Kunde daher keinerlei Ansprüche dem Auftragnehmer gegenüber 
ableiten.

16 Besondere Bestimmungen bei Domainregistrierung

16.1

Der Auftragnehmer vermittelt und reserviert die beantragte Domain im Namen und auf Rechnung 
des Kunden, sofern die gewunschte Domain noch nicht vergeben ist. Es werden fur allë ̈  
Topleveldomains bei der jeweils zuständigen Registrierungsstelle die Domains eingerichtet. Der 
Auftragnehmer fungiert hinsichtlich der von den Registrierungstellen verwalteten Domains auf die 
Dauer dieses Vertrages als Rechnungsstelle, sofern einzelvertraglich (Auftrag/Bestellung) nicht 
anders vereinbart; das Vertragsverhältnis fur die Errichtung und Fuhrung der Domain bestehẗ ̈  
jedoch jedenfalls zwischen dem Kunden und der Registrierungsstelle direkt. Die 
Registrierungsgebuhr, die der Registrierungsstelle zufließt, ist in den Beträgen, welche der̈  
Auftragnehmer dem Kunden verrechnet, enthalten, sofern einzelvertraglich (Auftrag/Bestellung) 
nicht anders vereinbart. Der Auftragnehmer verrechnet dem Kunden diesfalls das Entgelt fur dië  
Anmeldung, die benutzten technischen Einrichtungen sowie eine Verwaltungsgebuhr.̈

16.2

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Vertrag des Kunden mit der Registrierungsstelle ein 
selbstständiger und unabhängig vom Vertragverhältnis mit dem Auftragnehmer abgeschlossen ist. 
Folglich endet der Vertrag mit der Registrierungsstelle nicht automatisch mit der 
Vertragskundigung bzw. Beendigung des Vertrags mit dem Auftragnehmer. Vielmehr ist der Kundë  
verpflichtet, diesen eigens bei der Registrierungsstelle zu kundigen. Ab dem Zeitpunkt der̈  
Auflösung des Vertrages mit dem Auftragnehmer trägt ausschließlich der Kunde die Verantwortung 
fur sämtliche im Zusammenhang mit der „Domainverwaltung“ erforderlichen Tätigkeiten̈  
(Verlängerung bzw. Kundigung des mit der Domainregistrierungsstelle bestehenden Vertrages;̈  
Zahlung der Registrierungsgebuhren, etc.).̈

16.3

Bezogen auf die Domain gelten daher die Allgemeinen Vertragsbedingungen der jeweils 
zuständigen Registrierungsstelle; diese werden dem Kunden der Auftragnehmer auf schriftlichen 
Wunsch zugesandt.

16.4

Der Auftragnehmer ist nicht zur Prufung der Zulässigkeit der Domain, etwa in marken- oder̈  
namensrechtlicher Hinsicht, verpflichtet. Der Kunde erklärt, die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen zu beachten und insbesondere niemanden in seinen Kennzeichenrechten zu 
verletzen und wird den Auftragnehmer diesbezuglich vollkommen schad- und klaglos halten.̈
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17 Besondere Bestimmungen bei der Erbringung von 
Webdesign-Dienstleistungen

17.1

Der Kunde ist zur erforderlichen Mitwirkung verpflichtet. Der Kunde stellt gegebenenfalls 
erforderliche Testdaten sowie alle Texte und sonstige Inhalte (zB Logos), die eingesetzt werden 
sollen, zur Verfugung. Sofern der Auftragnehmer dem Kunden Entwurfe, Testversionen zur̈ ̈  
Überprüfung von Usability-Aspekten, eine fertige Fassung oder ähnliches vorlegt, werden diese 
vom Kunden gewissenhaft gepruft. Reklamationen oder Änderungswunsche sind zu diesem̈ ̈  
Zeitpunkt bei sonstigem Verlust aller Anspruche gegen den Auftragnehmer anzumelden.̈

17.2

Alle Leistungen des Auftragnehmers (insbesondere alle Vorentwürfe, Skizzen, Reinzeichnungen, 
Bürstenabzüge, Blaupausen und Farbabdrücke) sind vom Auftraggeber zu überprüfen und binnen 
drei Tagen freizugeben. Bei nicht rechtzeitiger Freigabe gelten Sie als vom Auftraggeber 
genehmigt.

17.3

Vom Kunden beigestellte Elemente wie Logos, Texte, Elemente des Corporate Designs etc. bleiben 
im Eigentum des Kunden; der Auftragnehmer erwirbt keinerlei Rechte daran. Der Kunde sichert zu, 
uber alle erforderlichen Rechte zu verfugen, und hat den Auftragnehmer von allen Folgen allenfalls̈ ̈  
erfolgter Rechtsverletzungen (zB. Eingriff in das Urheberrecht Dritter) hinsichtlich von vom 
Kunden beigestellter Elemente vollständig schad- und klaglos zu halten.

Der Auftraggeber ist überdies verpflichtet, den Auftragnehmer unverzüglich mit allen 
Informationen und Unterlagen versorgen, welche für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. 
Er wird den Auftragnehmer von allen Vorgängen informieren, die für die Durchführung des 
Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese Umstände erst während der Durchführung des 
Auftrages bekannt werden. Der Auftraggeber trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass 
Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben vom 
Auftragnehmer wiederholt werden müssen oder verzögert werden.

17.4

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, beigestellte Elemente, insbesondere auch Inhalte des 
Kunden, auf ihre Übereinstimmung mit Rechtsvorschriften zu prufen, kann jedoch die Verbreitung̈  
dieser bei Verdacht von Verletzungen verweigern.

Der Auftraggeber ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung 
gestellten Unterlagen (Fotos, Logos, etc.) auf eventuelle bestehende Urheber-, Kennzeichenrechte 
oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen. Der Auftragnehmer haftet nicht wegen einer Verletzung 
derartiger Rechte. Wird der Auftragnehmer wegen einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch 
genommen, so hält der Auftraggeber den Auftragnehmer schad- und klaglos; er hat ihm sämtliche 
Nachteile zu ersetzen, die ihm durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen.

17.5

Der Auftragnehmer räumt dem Kunden, sofern nicht ausdrucklich schriftlich anders vereinbart ist,̈  
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mit Zahlung des vereinbarten Entgelts das exklusive und unbefristete Recht ein, das vom 
Auftragnehmer entwickelte Konzept und/oder Design und/oder die vertragsgegenständlichen 
Softwareapplikationen ausschließlich im Rahmen des Internet fur eigene Zwecke zu nutzen. Jedë  
andere, auch nur teilweise Nutzung, etwa im Bereich anderer elektronischer Medien oder fur̈ 
Printprodukte, bedarf besonderer und ausdrucklicher schriftlicher Vereinbarung. Dasselbe gilt fur̈ ̈  
die, auch nur teilweise, Einräumung von Befugnissen an Dritte.

18 Besondere Bestimmungen bei Präsentationen

18.1 

Für die Teilnahme an Präsentationen steht dem Auftragnehmer ein angemessenes Honorar zu, das 
mangels Vereinbarung zumindest den gesamten Personal- und Sachaufwand des Auftragnehmers für 
die Durchführung der Präsentation sowie die Kosten sämtlicher Fremdleistungen deckt.

18.2

Erhält der Auftragnehmer nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben alle Leistungen des 
Auftragnehmers, insbesondere die Präsentationsunterlagen und deren Inhalt im Eigentum des 
Auftragnehmers; der Auftraggeber ist nicht berechtigt, diese - in welcher Form immer - weiter zu 
nutzen. Vielmehr sind die Unterlagen unverzüglich dem Auftragnehmer zurückzustellen. Die 
Weitergabe von Präsentationsunterlagen an Dritte sowie die Veröffentlichung, Vervielfältigung, 
Verbreitung oder sonstige Verwertung ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers 
nicht zulässig.  Ebenso ist dem Auftraggeber die weitere Verwendung der im Zuge der Präsentation 
eingebrachten Ideen und Konzepte untersagt und zwar unabhängig davon, ob die Ideen und 
Konzepte urheberrechtlichen Schutz erlangen. Mit der Zahlung des Präsentationshonorars erwirbt 
der Auftraggeber keinerlei Verwertungs- und Nutzungsrechte an den präsentierten Leistungen. 
Werden die im Zuge einer Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte nicht vom Auftraggeber 
verwertet, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die präsentierten Ideen und Konzepte anderweitig zu 
verwenden.

19 Sonstiges

19.1

Vertriebspartner oder Vertriebsmitarbeiter sowie technische Betreuer des Auftragnehmers haben 
keine Vollmacht, für den Auftragnehmer Erklärungen abzugeben, Zusagen zu treffen oder 
Zahlungen entgegen zu nehmen.

19.2

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird 
hierdurch der ubrige Inhalt dieses Vertrages nicht beruhrt. Die Vertragspartner werden̈ ̈  
partnerschaftlich zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die den unwirksamen 
Bestimmungen möglichst nahe kommt.
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20 Schlussbestimmungen
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung kommenden 
gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich nach österreichischem Recht, auch dann, wenn der 
Auftrag im Ausland durchgefuhrt wird. Fur eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich das sachlicḧ ̈  
zuständige Gericht in Linz als vereinbart. Fur den Verkauf an Verbraucher im Sinne des̈  
Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das 
Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.
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